
1 

Vulnerable Flüchtlinge. 

Die Umsetzung im AsylbLG? 



Projekt Q –  

Qualifizierung der Migrationsberatung 

 GGUA-Flüchtlingshilfe e.V. 
 Claudius Voigt 
 Südstr. 46 
 48153 Münster 
 0251-14486-26 
 Voigt@ggua.de 
 www.einwanderer.net 

Gefördert aus Mitteln des 



Diese Präsentation (inkl.  

Hyperlinks) findet sich auch unter: 

 

www.einwanderer.net 
 

 „Was machen wir?“  Seminare 

 

http://www.einwanderer.net/


Der Plan. 

1. Geplant: Einführung des § 1b AsylbLG. 

2. Status Quo: Ein Beispiel. 

3. Die Gesundheitskarte 

4. Neu: Kürzungen nach § 1a AsylbLG. 

 

 

 

 



 

Das nächste Asylpaket: 

Was ist geplant? 
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Geplanter § 1b: Schutzbedürftige Personen 

Grundlage: 

Artikel 2 des Referentenentwurfs eines Gesetzes zur 

Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems, Stand: 1. Oktober, 19:21 Uhr 
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Geplanter § 1b: Schutzbedürftige Personen 

„Bei den Leistungen nach diesem Gesetz ist die 

besondere Situation schutzbedürftiger Personen zu 

berücksichtigen und ihren besonderen Bedürfnissen 

Rechnung zu tragen. Zu den schutzbedürftigen 

Personen nach Satz 1 gehören: 

1. Minderjährige, 

2. Menschen mit Behinderungen nach § 53 Absatz 1 

Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 

3. ältere Menschen, 

4. Schwangere und Wöchnerinnen, 

5. Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, 

6. Opfer von Menschenhandel, 
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Geplanter § 1b: Schutzbedürftige Personen 

7. Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, 

8. Personen mit psychischen Störungen und 

9. Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige 

Formen schwerer psychischer, physischer oder 

sexueller Gewalt erlitten haben.“ 
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Geplanter § 4 Abs. 2: Gesundheitsversorgung 

„Schutzbedürftigen Personen mit besonderen Bedarfen 

an medizinischen Leistungen, die auf ihre 

Schutzbedürftigkeit nach § 1b zurückzuführen sind, 

werden über die Hilfen nach Absatz 1 hinaus die zur 

Deckung dieser Bedarfe erforderlichen Hilfen zur 

Gesundheit gewährt. Für den Umfang der Hilfen nach 

Satz 1 gelten die §§ 47 Satz 1, 48 Satz 1, 50 und 52 

Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

entsprechend. Minderjährigen werden Hilfen zur 

Behandlung, Verhütung und Früherkennung von 

Krankheiten stets in dem in Satz 2 näher geregelten 

Umfang erbracht. (…)“ 
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Grundlagen im Europarecht 

Während des Asylverfahrens:  

Art. 21ff i. V. m. Art. 19 Abs. 2 Aufnahmerichtlinie 

(Richtlinie 2013/33/EU) 

Nach dem Asylverfahren (bei „Aufschub der 

Abschiebung“ aus Gründen der „körperlichen oder 

psychischen Verfassung“ oder aus „technischen 

Gründen wie fehlende Beförderungskapazitäten oder 

Scheitern der Abschiebung aufgrund von Unklarheit 

über die Identität“  

(Art. 9 Rückführungsrichtlinie i. V. m. Art. 14 Abs. 1 

d) Rückführungsrichtlinie; (RL  2008/115/EG) 
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Spiegel-online berichtet am 1.12.2015: 

„Die SPD wolle zusätzlich zu den Absprachen der 

Parteivorsitzenden auch noch zwei EU-Richtlinien 

umsetzen. Das lehnt die Union ab. Die darin etwa 

vorgesehene bessere gesundheitliche Versorgung für 

Schwangere sei schon im Asylbewerberleistungsgesetz 

geregelt, sagte Hasselfeldt. Zum anderen fielen die vor 

Jahren entstandenen EU-Richtlinien angesichts der 

Flüchtlingskrise aus der Zeit - weshalb sie von 19 der 28 

EU-Staaten nicht umgesetzt worden seien, sagte 

Hasselfeldt. "Deshalb muss nach unserer Meinung 

daran gearbeitet werden, die EU-Richtlinien zu ändern." 



 

Status Quo: 
Gesundheitsversorgung auf 

Low Level – Ein Beispiel. 
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Beispiel: Die Uniklinik diagnostiziert. 
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Beispiel: Das Gesundheitsamt begutachtet. 
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Beispiel: Das Sozialamt bescheidet. 
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Beispiel: Der Widerspruch wird eingelegt. 



 

Die Gesundheitskarte: 

Das Bremer Modell 
 
 



18 

§ 4 Gesundheitsversorgung 
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§ 264 SGB V: Gesundheitskarte 

Bremer Modell: 

Die Träger des AsylbLG (also die Kommunen) haben die 

Möglichkeit, mit einer Krankenkasse einen Vertrag gem. § 264 

Abs. 1 SGB V abzuschließen: Das heißt, die 

Leistungsberechtigten erhalten eine Gesundheitskarte und 

können damit zum Arzt gehen, ohne zuvor einen Antrag beim 

Sozialamt stellen zu müssen. Die Stadtstaaten Bremen und 

Hamburg setzen das so genannte „Bremer Modell“ bereits seit 

Jahren um. Aber auch jede andere Kommune kann sich für eine 

solche Regelung entscheiden, die zumindest die gröbsten 

Diskriminierungen abmildert. 

Weitere Informationen zum Bremer Modell finden sich hier 

Das Land NRW hat eine Rahmenvereinbarung mit den 

Krankenkassen abgeschlossen, der die Kommunen beitreten 

können. Nähere Infos dazu hier. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__264.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__264.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__264.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__264.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__264.html
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Bremer_Modell_Medizin_AsylbLG.pdf
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Bremer_Modell_Medizin_AsylbLG.pdf
http://www.mgepa.nrw.de/gesundheit/versorgung/Gesundheitskarte-fuer-Fluechtlinge/index.php
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§ 264 SGB V: Gesundheitskarte 

Beispiel NRW: 
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§ 264 SGB V: Gesundheitskarte 

Beispiel NRW: 

 



 

Neu: Kürzungen  

nach § 1a. 
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Sozialleistungskürzungen. 

Aus einem Bescheid des Sozialamtes Herten. 
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Sozialleistungskürzungen. 

Ein Aushang bei einem Sozialamt. 

 



Leistungseinschränkung nach  

§ 1a Abs. 2 und 3 AsylbLG seit 24.10.2015 
Personen mit Duldung, bei denen 

"aus von ihnen selbst zu vertretenden Gründen 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 
können“, sowie vollziehbar Ausreisepflichtige ohne Duldung 
(?), die einen Ausreisetermin schuldhaft überschreiten erhalten 
nur noch:  

Leistungen für Unterkunft, Heizung, Ernährung, Körper- und 
Gesundheitspflege plus Gesundheitsversorgung nach § 4 
AsylbLG.  

Damit sind in der Regel ausgeschlossen: Die zum physischen 
Existenzminimum zählenden Leistungen für Kleidung sowie 
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts 

Kategorisch ausgeschlossen sind: Leistungen des sozialen 
Existenzminimums ("notwendiger persönlicher Bedarf"), 
außerdem die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (!) 
sowie die "unerlässlichen", "erforderlichen" oder für Kinder 
"gebotenen" Leistungen nach § 6 AsylbLG. 

 



Leistungseinschränkung nach  

§ 1a Abs. 2 und 3 AsylbLG seit 24.10.2015 

Die Familienangehörigen (auch minderjährige Kinder) 
von Personen, die einer Kürzung unterliegen, erhalten 
seit 24. Oktober 2015 nur noch das "unabdingbar 
erforderliche" - und zwar unabhängig davon, ob sie in 
eigener Person ihr Abschiebungshindernis selbst 
verursachen oder nicht 

Das Bundessozialgericht hat jedoch in einem Vergleich 
vom 28.5.2015 bereits ausdrücklich darauf 
hingewiesen, "dass eine Absenkung des sog 
"Taschengelds" bei verfassungskonformer Auslegung 
des § 1a AsylbLG nicht auf ein Fehlverhalten der Eltern 
gestützt werden dürfe" (B 7 AY 1/14 R) 
 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2015&nr=13865
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2015&nr=13865
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2015&nr=13865
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2015&nr=13865
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2015&nr=13865
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2015&nr=13865
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2015&nr=13865


Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 18.7.2015 

Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in 
Deutschland rechtfertigte es im Übrigen nicht, den Anspruch auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 
auf die Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt, 
dass das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit 
sichergestellt sein muss (…). Ausländische Staatsangehörige 
verlieren den Geltungsanspruch als soziale Individuen nicht 
dadurch, dass sie ihre Heimat verlassen und sich in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht auf Dauer aufhalten (…). Die 
einheitlich zu verstehende menschenwürdige Existenz muss 
daher ab Beginn des Aufenthalts in der Bundesrepublik 
Deutschland realisiert werden. (…) Die in Art. 1 Abs. 1 GG 
garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu 
relativieren. 


